
Kassenärztliche Vereinigung
Mecklenburg - Vorpommern

Körperschaft des öffentlichen Rechts
Der erste Vorsitzende

Abrechnung der Impfleistung bei Ersatzkassenversicherten ab dem 17. Februar 2003

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

nach monatelangen harten Verhandlungen konnte nunmehr mit dem Verband der
Ersatzkrankenkassen (VdAK/AEV) eine neue Impfvereinbarung geschlossen werden. Nur unter
dem öffentlichen Druck, den wir gemeinsam mit unseren Patienten ausgeübt haben, war es uns
möglich, diesen Vertragsabschluss zu erzielen. Das nun erreichte Verhandlungsergebnis liegt im
Volumen deutlich über dem Impfabschluss der Primärkassen.
Der vorliegende Vertrag orientiert sich an der Schleswig-Holsteiner Impfvereinbarung und liegt
damit weit über den Vertragsabschlüssen der übrigen neuen Bundesländer. lm Gegensatz zur
Schleswig-Holsteiner Vereinbarung ist es uns weiterhin gelungen, eine Verknüpfung zwischen
Einsparvolumina bei Impfstoffen und der Vergütungshöhe zu verhindern. Ab dem Jahr 2004
wurden Steigerungen der Impfpreise um durchschnittlich 2,5 % vereinbart. Damit wurde ein
weiterer Schritt in Richtung Ost-West-Angleich geschaffen.

Für die Abrechnung der Impfleistung gelten die gleichen Abrechnungsnummern wie bei
Primärkassenversicherten. Hinsichtlich der  Abrechnung der Schutzimpfung gegen Hepatitis A/B
sowie der Dreifachimpfung gegen Tetanus-Diphtherie-Pertussis sind zwei neue
Abrechnungsnummern gegenüber der Impfvereinbarung mit den Primärkassen hinzugekommen
(Hep. A/B: GONR 8940; Td-aP GONR 8941). Die Systematik der Ersatzkassenimpfvereinbarung
ist allerdings nach Indikationen ausgerichtet. Dabei wurden in Zusammenarbeit mit dem
Landesgesundheitsamt die Bewertungen der einzelnen Impfleistungen so gestaffelt, dass
wünschenswerte zu fördernde Impfungen besser vergütet werden.

Ab 17. Februar ist daher eine Abrechnung der Impfleistung über GOÄ nicht mehr möglich. Alle
Patienten, die bei einer Ersatzkasse (BEK, DAK, KKH, TKK etc.) versichert sind, können nunmehr
in gewohnter Weise ohne Vorauszahlung wieder auf Chipkarte geimpft werden.

Mit dem Abschluss dieser Impfvereinbarung konnte die Kassenärztliche Vereinigung ihre
Positionen einer Vergütung mindestens auf dem Niveau des Primärkassenabschlusses
durchsetzen.
Allen Kolleginnen und Kollegen, die uns dabei vertrauensvoll unterstützt haben, danken wir sehr
herzlich. Leider gab es aber auch einige wenige Kolleginnen und Kollegen, die die Solidarfront
verlassen haben und zu Dumpingpreisen den Vorstellungen der Ersatzkassen gefolgt waren. Wir
bitten Sie, alle zusammen in Zukunft gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung für eine
angemessene Vergütung unserer ärztlichen Tätigkeit einzutreten.

Mit kollegialen Grüßen

Dr. med. Wolfgang Eckert
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GONR Impfungen gültig ab:
EK 17.02.2003

Einfachimpfungen
8910 Diphtherie 5,33 €        
8911 Hepatitis B 5,73 €        
8912 Influenza 6,30 €        
8913 Pertussis 5,73 €        
8914 Polio-IPV 5,73 €        
8915 Masern 5,33 €        
8916 Mumps 5,33 €        
8917 Röteln 5,33 €        
8918 Tuberkulose 5,33 €        
8919 Tetanus 5,33 €        
8920 Meningokokken-Infektion 5,73 €        
8921 Tollwut 5,33 €        
8922 FSME 5,33 €        
8923 Hib 6,30 €        
8924 Pneumokokken 6,30 €        
8925 Hepatitis A 5,33 €        
8926 Windpocken 6,30 €        
8901 sonstige Einfach (nur unter Angabe des Impfstoffes) 6,30 €        

Zweifachimpfungen
8927 Diphtherie-Tetanus 5,33 €        
8928 Tetanus-Diphtherie 6,62 €        
8929 Masern-Mumps 5,33 €        
8930 Hib-Hepatitis B 6,62 €        
8940 Hepatitis A / B (nur Ersatzkrankenkasse) 6,62 €        
8902 sonstige Zweifach (nur unter Angabe des Impfstoffes) 6,62 €        

Dreifachimpfungen
8931 MMR 9,70 €        
8932 Diphtherie/Tetanus/IPV 9,70 €        
8933 Diphtherie/Tetanus/Hib 5,33 €        
8934 Diphtherie/Pertussis/Tetanus DTaP 5,33 €        
8941 Td-ap (nur Ersatzkrankenkasse) 5,33 €        
8903 sonstige Dreifach (nur unter Angabe des Impfstoffes) 9,70 €        

Vierfachimpfungen
8935 Diphtherie/Pertussis/Tetanus/IPV (DTaP-IPV) 9,70 €        
8936 Diphtherie/Pertussis/Tetanus/Hib (DTaP-Hib) 6,62 €        
8937 Diphtherie/Pertussis/Tetanus/IPV (TdaP-IPV) 9,70 €        
8904 sonstige Vierfach (nur unter Angabe des Impfstoffes) 9,70 €        

Fünffachimpfungen
8938 Diphtherie/Pertussis/Tetanus/IPV/Hib 6,62 €        
8905 sonstige Fünffach (nur unter Angabe des Impfstoffes) 6,62 €        

Sechsfachimpfungen
8939 Diphtherie/Pertussis/Tetanus/IPV/Hib/Hepatitis B 16,32 €      
8906 sonstige Sechsfach (nur unter Angabe des Impfstoffes) 16,32 €      


